
Anlage zu TOP „Änderung der Nutzungs- und Entgeltordnung für das Kultur- 

zentrum des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons“:  

Die Änderungen sind kursiv gedruckt. 

gültige Nutzungs- und Entgeltordnung 
für das Kulturzentrum des Rhein- 
Kreises Neuss in Dormagen-Zons 

geplante Neuregelung 

Präambel 
 

Das Kreiskulturzentrum in Dormagen-Zons be-

steht aus den Einrichtungen Kreismuseum, Ar-
chiv im Rhein-Kreis Neuss und Internationalem 

Mundartarchiv Ludwig Soumagne. 
 

Präambel 
 

Das Kreiskulturzentrum in Dormagen-Zons be-

steht aus den Einrichtungen Kreismuseum, Ar-
chiv im Rhein-Kreis Neuss und Internationalem 

Mundartarchiv Ludwig Soumagne. 
 

§ 1 

Besucherkreis 
 

Zutritt zum Kulturzentrum in Dormagen-Zons 

haben alle Erwachsenen und Jugendlichen. Kin-
dern unter 12 Jahren ist der Eintritt nur in Be-

gleitung Erwachsener oder mit Erlaubnis der 
Verwaltung gestattet. Die begleitenden Perso-

nen übernehmen die Aufsichtspflicht über die 
Minderjährigen. 
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§ 2 
Öffnungszeiten 

 

Das Kreismuseum ist wie folgt geöffnet: 

dienstags bis freitags von 14.00 – 18.00 Uhr 

samstags, sowie an Sonn- und Feiertagen von 
11.00 – 18:00 Uhr 

Das Museum ist montags sowie in der Zeit zwi-
schen Weihnachten und Neujahr geschlossen. 

Für Schulklassen, Kindergärten und Gruppen ist 

das Museum nach Vereinbarung geöffnet. 

Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss sowie das In-

ternationale Mundartarchiv Ludwig Soumagne 
sind montags bis donnerstags in der Zeit von 

8.30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr sowie 

freitags von 8:30 – 12:00 Uhr geöffnet. 
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§ 3 
Entgelte 

 

1. Für das Kreimuseum Zons wird folgender Ein-
tritt erhoben: 

 Erwachsene                             4,00 Euro 

 Kinder, Jugendliche, Inhaber der Juleica 

(Jugendleiterausweis), Ehrenamtskar-
teninhaber und Schwerbehinderte                  

1,50 Euro 

 Kinder und Jugendliche bei Vorlage der 

Familienkarte                     1,00 Euro 
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 Familien                               7,00 Euro 

 Familien (bei Vorlage der Familienkarte 

des Rhein-Kreises Neuss)        6,00 Euro 
 Gruppen von mindestens 6 Personen pro 

Person                                  3,00 Euro 

 Museumspädagogische Führungen pro 

Schüler                         1,00 Euro 
 Jahreskarte          24,00 Euro 

 Familienjahreskarte          30,00 Euro 

 

Kombiticket für die beiden Kultureinrichtungen 
Kreismuseum Zons und Kulturzentrum Sinsteden 

(Das Ticket ermöglicht den einmaligen Eintritt in 

die beiden Museen und ist ein Jahr gültig.): 
 

 Erwachsene 6,00 Euro 

 Kinder, Jugendliche, 

Inhaber der Juleica 
(Jugendleiterausweis), 

Ehrenamtskarteninha-

ber und Schwerbehin-
derte 

2,00 Euro 

 Kinder und Jugendli-

che bei Vorlage der 
Familienkarte 

1,50 Euro 

 Familien 10,00 Euro 

 Familien (bei Vorlage 

der Familienkarte des 
Rhein-Kreises Neuss) 

       9,00 Euro 

 Gruppen von mindes-

tens 6 Personen pro 

Person 

    4,50 Euro 

 

Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. 
 

Freien Eintritt hat nachstehender Personen-

kreis gegen Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises: 

 Mitglieder des Deutschen Museumsbun-

des, 
 Mitglieder des Internationalen Museums-

verbandes (ICOM), 

 Mitglieder des Vereins der Freunde und 

Förderer des Kreismuseums Zons. 
 

 An jedem Mittwoch sowie an jedem 1. Sams-

tag im Monat erhalten alle Besucherinnen und 
Besucher, die ihren Wohnsitz im Rhein-Kreis 

Neuss haben, freien Eintritt in das Kreismu-
seum Zons. Für den Nachweis der vorgenann-

ten Voraussetzungen ist die Vorlage eines ak-

tuellen Personalausweises, Kinderausweises 
oder eines vom Rhein-Kreis Neuss ausgestell-

ten Ausweises erforderlich. 
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Für den Eintritt zu den Ausstellungen 
des Kreismuseums Zons wird kein Ent-
gelt erhoben.  



 
 

 
 

 

 
 

 
 Bei Gruppenführungen – bis maximal 30 Per-

sonen - durch Mitarbeiter des Kulturzentrums 
wird zusätzlich zum Eintritt ein Entgelt von 

30,00 Euro erhoben. 

 
2. Für die Beförderung zum Kulturzentrum - zur 

Teilnahme an museumspädagogischen Ver-
anstaltungen - mit dem vom Kulturzentrum 

Zons gestellten Bus wird ein Entgelt von 2,00 

Euro pro Person erhoben. 
 

3. Für Theatervorführungen, Konzerte, Senioren- 
und Kinderveranstaltungen wird das Entgelt 

im jeweils gültigen Veranstaltungskalender 
ausgedruckt.  

 

4. In den Schulsommerferien werden die Ein-
trittspreise für Jugendliche und Inhaber der 

Juleica um 50% reduziert. 

 

Dies gilt nicht, wenn in dem Kultur-
zentrum besondere Veranstaltungen 
durchgeführt werden. Das dann für den 
Eintritt zu entrichtende Entgelt wird 
von der Leitung des Kulturzentrums 
festgesetzt und durch Aushang be-
kannt gemacht. 
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§ 4 

Entgelt für die Fremdnutzung von Räum-
lichkeiten 

 

1. Für die Fremdnutzung von Räumen des Kul-
turzentrum Zons werden je Veranstaltung und 

Tag (inklusive Vor- und Nachbereitungszeit) 
folgende privatrechtliche Entgelte erhoben: 

  
 Nordhalle (Erdgeschoss 

und Gewölbekeller) 

800,00 Euro 

  

 Befestigtes Außengelände 

hinter dem Museum  
(1. Hof)  

500,00 Euro 

  
 Befestigtes Außengelände 

hinter der Nordhalle  

(2. Hof)   

500,00 Euro 

  
 Gesamtes Außengelände 800,00 Euro 

  

 Kaminzimmer  

               je ½ Tag   200,00 Euro 
  

 Trauungen durch die 

Stadt Dormagen 

 

     pro Trauung im Kamin-

zimmer 

  90,00 Euro 

§ 4 

Entgelt für die Fremdnutzung von Räum-
lichkeiten 

 

1. Für die Fremdnutzung von Räumen des Kul-
turzentrum Zons werden je Veranstaltung und 

Tag (inklusive Vor- und Nachbereitungszeit) 
folgende privatrechtliche Entgelte erhoben: 

  
 Nordhalle (Erdgeschoss 

und Gewölbekeller) 

800,00 Euro 

  

 Befestigtes Außengelände 

hinter dem Museum  
(1. Hof)  

500,00 Euro 

  
 Befestigtes Außengelände 

hinter der Nordhalle  

(2. Hof)   

500,00 Euro 

  
 Gesamtes Außengelände 800,00 Euro 

  

 Kaminzimmer  

               je ½ Tag   200,00 Euro 
  

 Trauungen durch die 

Stadt Dormagen 

 

     pro Trauung im Kamin-

zimmer 

  90,00 Euro 



     pro Trauung in der Nord-
halle 
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2. Mit dem Nutzer wird ein Mietvertrag geschlos-

sen, welcher die Verwaltungsrichtlinien für die 

Fremdnutzung von Räumen des Rhein-Kreises 
Neuss in der gültigen Fassung zum Vertrags-

bestandteil macht. Der Mietzins ist im Voraus 
zu entrichten. Neben dem Mietzins hat der 

Mieter die Kosten für die Reinigung sowie ggf. 
für die Inanspruchnahme eines Sicherheitsun-

ternehmens zu tragen. Diese Kosten sollen 

dem Mieter vorab mitgeteilt werden. Sie wer-
den ihm gesondert in Rechnung gestellt. 

 
3. Die Prüfung der Zulassung einer beantragten 

Fremdveranstaltung im Hinblick auf die Ver-

träglichkeit mit dem Museumsbetrieb und ggf. 
weiteren stattfindenden Veranstaltungen im 

Kulturzentrum Zons bleibt ausdrücklich einer 
jeweiligen Einzelfallprüfung vorbehalten. Ins-

besondere darf die Art und Durchführung der 
Veranstaltung nicht gegen die freiheitlich-de-

mokratische Grundordnung gerichtet sein. Ein 

Rechtsanspruch auf Anmietung besteht nicht.  
 

4. Im Übrigen gelten die weiteren Bestimmun-
gen der Entgeltordnung für die Fremdnutzung 

von Räumen des Rhein-Kreises Neuss in der 

gültigen Fassung. 
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§ 5 

Allgemeine Bestimmungen 
 

- Für Garderobe wird keine Haftung übernom-
men. 

- Hund dürfen nicht mitgebracht werden. 
- Das Berühren der Kunstgegenstände sowie 

Rauchen in den Ausstellungsräumen ist un-

tersagt. 
- Das Mitbringen und/oder Verzehren von 

Speisen und Getränken ist in den Ausstel-
lungsräumen nicht gestattet. 

- Alle Einrichtungsgegenstände sind schonend 

zu behandeln. 
- Den Anweisungen des Personals ist Folge zu 

leisten. 
- Personen, die diesen Bestimmungen zuwi-

derhandeln, können des Hauses verwiesen 
werden. 
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§ 6 

Haftung der Besucher 

 

Der Besucher/die Besucherin haftet für alle von 
ihm/ihr insbesondere an den Gegenständen im 

Kulturzentrum verursachten Schäden.  
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den haften die Erziehungsberechtigten im Rah-

men der gesetzlichen Vorschriften. 
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§ 7 

Gerichtsstand 
 

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser 
Nutzungs- und Entgeltordnung wird Neuss fest-

gelegt. 
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gelegt. 

 
§ 8 

Inkrafttreten 

 
Diese Nutzungs- und Entgeltordnung tritt am 

01.05.2011 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Nutzungs- und Entgeltord-

nung vom 12.12.2007 außer Kraft. 

§ 8 

Inkrafttreten 

 
Diese Nutzungs- und Entgeltordnung tritt 
am 01.09.2021 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Nutzungs- und Ent-
geltordnung vom 01.05.2011, zuletzt ge-
ändert am 26.06.2018, außer Kraft. 
 

 


